 Organisationshandbuch des 

MPI für Infektionsbiologie

9.7. Dienstreiseantrag


Antrag auf Genehmigung einer Dienstreise/Reise/Reisevorbereitung
Bitte  vor jeder Hotel- und Flugbuchung spätestens 3 Tage vor Antritt der Reise vorlegen. Die Dienstreise ist innerhalb von 6 Monaten abzurechnen.

	Name, Vorname
	
	Abteilung
	

	
	
	Kostenstelle:
	Projekt

	Reiseziel:
	
	
	

	Reisezweck:
	

	Abstract eingereicht:
	ja:                   nein:

	Dauer der Reise vom
	
	bis einschließlich
	
	Mitreisende

                    

	Vorgesehenes Beförderungsmittel (Zutreffendes ankreuzen, bei Hinweiszeichen Begründung angeben!)


	 FORMCHECKBOX 
 Flugzeug*
	 FORMCHECKBOX 
 privaten PKW


	

	 FORMCHECKBOX 
 Dienst- PKW 
	 FORMCHECKBOX 
 Die Benutzung des privaten

     Kraftfahrzeugs erfolgt ohne

     erhebliches dienstliches 

     Interesse *


	 FORMCHECKBOX 
  Die Benutzung des privaten 

      Kraftfahrzeugs erfolgt im 

      erheblichen dienstlichen 

      Interesse

	 FORMCHECKBOX 
 Bundesbahn *

 FORMCHECKBOX 
 Höhere Beförderungsklasse

 FORMCHECKBOX 
 Schlafwagen
	 FORMCHECKBOX 
 Die Benuzung des privaten

      PKW erfolgt für die 

     gesamte Wegstrecke
	 FORMCHECKBOX 
  Ist allgemein anerkannt

.



	 FORMCHECKBOX 
 Mietwagen
	 FORMCHECKBOX 
 Benutzung erfolgt für den             FORMCHECKBOX 
  Soll für die Dienstreise 

     Zu-/Abgang zum/vom                        anerkannt werden

     Bahnhof /Flughafen

	
	

	
	

	
	

	
	
	


	* (Bitte Hinweise/Erläuterungen auf Rückseite beachten)

	

	

	

	


	Die Dienstreise wird mit einer 

privaten Reise verbunden
	 FORMCHECKBOX 
 ja           FORMCHECKBOX 
 nein
	von:


	bis:


	Berlin, 
	Unterschrift Antragsteller/in




Genehmigungsvermerk

	 FORMCHECKBOX 
 Dienstreise wird wie beantragt genehmigt
	Bestätigt Abteilungsdirektor/Bereichsleiter



	 FORMCHECKBOX 
 Dienstreise wird mit folgenden Abweichungen 

     genehmigt
	

	
	Bestätigt Abteilungsdirektor/Bereichsleiter


	 FORMCHECKBOX 
 Benutzung des privaten PKW ist aus erheblich dienstlichen Interesse.

	 FORMCHECKBOX 
 Benutzung des privaten PKW erfolgt ohne erhebliches dienstliches Interesse


Bei Auslandsdienstreisen wird der Abschluss einer Auslandskrankenversicherung dringend empfohlen (dies gilt insbesondere für Beschäftigte, die einen Arbeitgeberzuschuss zum Krankenversicherungsbeitrag erhalten bzw. in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert sind und eine Dienstreise in Länder durchführen, mit denen kein Sozialversicherungsabkommen besteht. Informationen können hierzu in der Verwaltung- SGL Personal eingeholt werden.

Hinweise und Erläuterungen

a) Genehmigung von Dienstreisen

Dienstreisen der Bereichsleiter und Auslandsdienstreisen aus den Bereichen Wissenschaftlich-technischer Bereich und Verwaltung genehmigt der Geschäftsführende Direktor (Direktorenkollegium). Alle übrigen Dienstreisen genehmigen die Abteilungsdirektoren/Bereichsleiter.

b) Dienstreisen in Verbindung mit Privatreisen

Wird die Dienstreise mit einer privaten Reise verbunden, wird die Erstattung der RK geprüft. Erforderlich  ist eine Vergleichsrechnung. Bitte nehmen Sie vor der Antragstellung/ Buchung Kontakt mit der Reisestelle, Frau Schäfer, auf.

c) Benutzung von Flugzeugen

Flugkosten werden erstattet, wenn das Flugzeug aus dienstlichen oder wirtschaftlichen Gründen benutzt wird ( z. B. terminbedingt, wenn z.B. bei Flugzeugnutzung geringere Reisekosten entstehen als bei Bahnfahrten oder ein Arbeitsgewinn von insgesamt mindestens einem ganzen Arbeitstag entsteht ).

Bei Flugreisen innerhalb Deutschlands wird für alle Dienstreisenden die economy-class erstattet. Für Auslandsreisen gilt die ARV weiter in unveränderter Form.

d) Benutzung von Mietwagen und Taxen

Sollen Taxen oder Mietwagen benutzt werden, müssen hierfür triftige Gründe vorliegen. Triftige Gründe für die Benutzung eines Taxis liegen vor, wenn im Einzelfall

· dringende dienstliche Gründe vorliegen

· zwingende persönliche Gründe vorliegen ( z. B. Gesundheitszustand )

· regelmäßig verkehrende Beförderungsmittel nicht oder nicht zeitgerecht verkehren oder 

· bei Fahrten zwischen 23 und 6 Uhr

· das Benutzen dieses Beförderungsmittels für den Zu- und Abgang sowie Fahrten am 
· Geschäftsort notwendig sind.

Orts Unkundigkeit und widrige Witterungsverhältnisse sind keine triftigen Gründe. Liegt kein triftiger Grund vor, bestimmt sich die Reisekostenvergütung nach §5 Abs. 1 BRKG (0,20 €//km „kleine Wegstreckenentschädigung“ ) daher ist die Angabe der gefahrenen Kilometer erforderlich.

Liegen triftige Gründe für die Anmietung eines Mietwagens vor, können grundsätzlich nur die Kosten für die Anmietung eins Kraftfahrzeuges der unteren Mittelklasse (z. B. Golf) erstattet werden.

e) Benutzung des privaten PKW

Nach § 5 Abs. 1 BRKG ist bei Benutzung des privaten Kraftwagens, ohne dass ein erhebliches dienstliches Interesse besteht, die Sachschadenhaftung des Arbeitgebers ausgeschlossen. Informieren Sie sich daher bitte vor Antritt der Dienstreise bei der Verwaltung über die Möglichkeit des Abschlusses einer Dienstreise- Vollkasko- Versicherung.

Liegt für die Nutzung eines Kraftwagens ein erhebliches dienstliches Interesse vor ( § 5 Abs.2 BRKG) so besteht im Schadensfall Anspruch auf Sachschadenshaftung nach den jeweils geltenden Bestimmungen. Das erhebliche dienstliche Interesse muss bereits im Anordnungs- oder Genehmigungsverfahren vor Beginn der Dienstreise durch die Reisekostenstelle schriftlich oder elektronisch festgestellt worden sein. Es ist daher dringend erforderlich, vor Antritt der Dienstreise die Reisekostenstelle ( Frau Schäfer) zu kontaktieren.

Von einem erheblichen dienstlichen Interesse ist grundsätzlich auszugehen, wenn das Dienstgeschäft sonst nicht durchgeführt werden kann oder die Nutzung eines Kraftfahrzeuges nach Sinn und Zweck des Dienstgeschäftes notwendig ist. Dies ist der Fall, wenn

· das Dienstgeschäft bei Benutzung eines regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels nicht durchgeführt werden kann oder ein solches nicht zur Verfügung steht.

· schweres Gepäck (mindestens 25 kg) und/oder sperriges Dienstgepäck (kein persönliches Gepäck) mitzuführen ist.

· die Benutzung eines Kraftwagens es ermöglicht, an einem Tag an verschiedenen Stellen Dienstgeschäfte wahrzunehmen, die bei Benutzung regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittel in dieser Zeit nicht erledigt werden können.

· eine Schwerbehinderung mit dem Merkzeigen „aG“ ( außergewöhnlich gehbehindert) vorliegt

· ein erhebliches dienstliches Interesse kann auch dann angenommen werden, wenn der Nachweis  erbracht wird, dass durch die regelmäßige Benutzung des privaten Kraftwagens auf die Beschaffung von Dienstfahrzeugen ( Kauf oder Leasing) dauerhaft verzichtet wird.

f) Benutzung von Schlafwagen

Schlafwagenkosten werden erstattet, wenn die Fahrt während der Nacht durchgeführt werden muss oder sich dadurch die Gesamtkosten der Dienstreise nicht erhöhen, weil das Übernachtungsgeld wegfällt (BRKG § 2) und Tagegeld infolge kürzerer Dienstreisedauer eingespart wird.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verwaltungsleiter und/oder Verwaltung-SG Personal!
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Information sheet for business travel to countries outside Euro-
pe

This sheet is intended to provide information for business travel to countries outside Eu-
rope when carrying one or more data storage media.

Data storage media includes all electronic equipment that can be used in different loca-
tions, and which serves as data storage devices, such as laptops, smartphones, PDAs,
mobile telephones, MP3 players, CD-ROMs, DVDs, external hard drives, USB sticks, digital
cameras etc.

The following restrictions apply when travelling to countries outside Europe, in particular
to countries where security is a particularly critical factor, such as China and Russia, as
well as the USA.

SEARCH AND EXAMINATION OF MOBILE STORAGE CARRIERS

As of July 16, 2008, two US administrative bodies that are responsible for border protec-
tion and import control, and which both report to the Department of Homeland Security,
are entitled to conduct searches on the mobile data storage carriers of anybody wishing to
enter, leave, or travel through, the USA, without having to provide a specific reason. Ac-
cording to the corresponding guidelines, officials are may retain data or copies of data, for
examination.

Encrypting data or data carriers to protect them from potential examination is only of lim-
ited use. While it is generally permitted to carry encryption software when entering the
USA, US authorities nevertheless have the right to forward the data they impound to
other government or private offices for deciphering.

Similar regulations also apply in other countries. For instance, India and Australia have
laws obligating owners to decrypt their data.

IMPORT BANS ON ENCRYPTION SOFTWARE

Several countries, such as China, Russia, Kazakhstan, Ukraine and Belarus have import
restrictions on encryption software. Encryption software may only be imported if the
country in question has issued a corresponding license. Such regulations consequently
amount to an import ban on the type of encoding software that is typically used in West-
ern countries.

These restrictions and bans apply even to the simple existence of such software on data
carriers. This applies even if the software is not forwarded to third parties.

The sole exception is software that contains an encrypting component as an "ancillary
function”, such as web browsers (these can create encryption connections to websites) or
mobile telephones (these typically encrypt radio-link communication).





Infringements of these import bans entail consequences that can include confiscation of
the data carrier, refusal of entry to the country, through to personal confrontation with
the authorities.

RECOMMENDATIONS

The following points should be observed before travelling on business to countries outside
Europe, particularly to the above-mentioned states.

1.
2.

Do not carry private data or private mobile storage carriers with you.

Do not take your usual working equipment, but instead have your IT department
prepare a newly preconfigured device.

Do not install any additional software, particularly encryption software.

Only take along data that you absolutely require, and where there are potentially
no negative consequences for the MPS if the nature of the data were to become
known to foreign government authorities.

Confidential and sensitive data should be stored on an MPS server or in a web mail

account at your institute, where it can be downloaded in encrypted form via a web
browser using HTTPS via the network.

Do not leave your mobile equipment unattended. This also applies to hotel rooms
and conference rooms. Hotel safes also offer no security in this respect.

Report any inspections to your institute management as soon as you return from
your business trip.

Turn over mobile equipment - regardless of whether any inspections have occurred
or not - to your IT department so that the equipment can be examined, and, if re-
quired, reconfigured.

If you have any further questions, please consult the Max Planck Society's IT security
manager at it-sicherheit@mpg.de, Tel. 089-2108-1317.
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Merkblatt flr Dienstreisende in das auBereuropaische Ausland

Dieses Merkblatt soll Sie darliiber aufklaren, was zu beachten ist, wenn Sie sich auf eine
Dienstreise in das auBereuropdische Ausland begeben und einen oder mehrere mobile
Datentrager bei sich fihren.

Unter mobilen Datentragern versteht man alle elektronischen Gerate, die flexibel und ort-
sungebunden einsetzbar sind und als Datenspeicher dienen. Beispiele hierflir sind: Note-
book, Smartphone, PDA, Mobiltelefon, MP3-Player, CD-Rom, DVD, externe Festplatten,
USB-Stick, Digitalkamera etc..

Bei Reisen in das auBereuropdische Ausland - insbesondere in sicherheitskritische Staa-
ten, wie China und Russland, aber auch in die USA - miussen Sie mit folgenden Ein-
schrankungen rechnen.

DURCHSUCHUNG UND AUSWERTUNG MOBILER DATENTRAGER

Zwei US-Behorden, die Aufgaben des Grenzschutzes und der Zollkontrolle wahrnehmen
und beide dem US Department of Homeland Security unterstehen, dlrfen seit dem
16.07.2008 ohne konkreten Anlass mobile Datentrager von jeder Person, die in die USA
einreisen, auszureisen oder durchreisen mdchte, durchsuchen. Laut den entsprechenden
Richtlinien diirfen die Beamten Daten bzw. Kopien der Daten zur Uberpriifung einbehal-
ten.

Eine Verschlisselung der Daten bzw. der Datentrdager, um diese vor einer potentiellen
Auswertung zu schitzen, ist nur bedingt hilfreich. Zwar ist es generell erlaubt, Verschlis-
selungssoftware bei Einreise in die USA mit sich zu flihren, die US-Behdrden haben jedoch
das Recht, die erlangten Daten an andere Regierungs- oder private Stellen zur Entschlis-
selung weiterzuleiten.

Entsprechende Regularien gibt es auch in anderen Landern. So haben z.B. Indien und
Australien Gesetze, die eine Pflicht des Inhabers zur Entschliisselung seiner Daten statuie-
ren.

EINFUHRVERBOTE FUR VERSCHLUSSELUNGS-SOFTWARE

Etliche Lander, wie z.B. China, Russland, Kasachstan, Ukraine oder WeiBrussland sehen
Einfuhrbeschrankungen fir Verschlisselungs-Software vor. Verschllisselungs-Software
darf nur eingefihrt werden, wenn eine entsprechende Lizenz des jeweiligen Staates vor-
liegt. Derartige Bestimmungen kommen damit einem Einfuhrverbot fiir in westlichen Lan-
dern Ublicherweise eingesetzte Verschlisselungs-Software gleich.

Diese Beschrankungen bzw. Verbote gelten bereits fiir das bloBe Vorhandensein von der-
artiger Software auf Datentragern. Es ist nicht notwendig, dass die Software an Dritte
weitergegeben wird.





Lediglich ausgenommen ist solche Software, die als ,Nebenfunktion™ eine Verschlisse-
lungskomponente enthalt, wie z.B. Webbrowser (diese kénnen verschlisselte Verbindun-
gen zu Webseiten aufbauen) oder Mobiltelefone (diese verschliisseln typisch die Kommu-
nikation auf Funkstrecke).

Wird gegen Einfuhrverbote verstoBen, so muss mit Konsequenzen wie Beschlagnahme
des Datentragers, Einreiseverbot bis hin zur persdnlichen Konfrontation mit den jeweiligen
Behorden gerechnet werden.

EMPFEHLUNGEN

Vor Dienstreisen in das auBereuropdische Ausland, insbesondere in oben erwdhnte Staa-
ten sollten Sie folgende Punkte beachten.

1.
2.

Flihren Sie weder private Daten noch private mobile Datentrager mit sich.

Nehmen Sie nicht Ihre Ublichen Arbeitsgerate mit, sondern lassen Sie sich von Ih-
rer EDV-Abteilung ein neu vorkonfiguriertes Gerat geben.

Installieren Sie keine zusatzliche Software, insbesondere keine Verschlisselungs-
Software.

Nehmen Sie nur diejenigen Daten mit, die Sie unbedingt benétigen und bei denen
eine Kenntnisnahme durch auslandische staatliche Stellen nicht zur negativen Kon-
sequenzen fir die MPG fihren kann.

Vertrauliche und sensible Daten sollten auf einem Server der MPG oder in einem
Web-Mail-Account ihres Instituts gespeichert werden, der verschlisselt via Web-
browser per https lUber das Netz abrufbar ist.

Lassen Sie Ihre mobilen Gerate nicht unbeaufsichtigt. Dies gilt auch flir Hotelzim-
mer und Konferenzrdume. Auch Safes in Hotels bieten hier keine Sicherheit.

Melden Sie etwaige Kontrollen unmittelbar nach Ihrer Rickkehr Ihrer Institutslei-
tung.

Ubergeben Sie die mobilen Gerdte - unabhangig von etwaigen Kontrollen - Ihrer

EDV-Abteilung, damit die Gerdte untersucht und ggfs. neu konfiguriert werden
kénnen.

Flir weitere Fragen wenden Sie sich bitte an den IT-Sicherheitsbeauftragten der Max-
Planck-Gesellschaft, it-sicherheit@mpg.de, Tel. 089-2108-1317.






